
1. Der als Anlage A beigefügten 1. Änderungsvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung als 1. Stufe eines Stufenvertrages zur gemeinsamen Vorbereitung des 
interkommunalen städtebaulichen Entwicklungsvorhabens „Wohn- und Technologiepark 
Bonn/Sankt Augustin (WTP)“ und zur gemeinsamen Durchführung und Abwicklung einer 
ersten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohn- und Wissenschaftspark (WTP I)“ 
wird zugestimmt. 

2. Die 1. Änderungssatzung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsbereiches "Wohn- 
und Wissenschaftspark (WTP I)" wird in der als Anlage B beigefügten Fassung beschlossen. 

 

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat der Stadt Bonn der 1. 
Änderungssatzung in der Fassung gem. Anlage B ebenfalls zustimmt und die Änderung der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Bundesstadt Bonn und der Stadt Sankt 
Augustin zur gemeinsamen Vorbereitung des interkommunalen städtebaulichen 
Entwicklungsvorhabens „Wohn- und Technologiepark Bonn/Sankt Augustin (WTP)“ und 
zur gemeinsamen Durchführung und Abwicklung einer ersten städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme „Wohn- und Wissenschaftspark (WTP I)“ durch die 
Bezirksregierung Köln genehmigt wird. 


